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Schweiz. Eidgenossenschaft solle unabänderlich festhalten an ihrem bisherigen bewährten System 
der Freiheit des Handels und des Gewerbe und sich unter keinerlei Umständen, noch unter irgend 
einer Bedingung, weder den M authlinien Frankreichs, noch der preussischen Zollunion, noch 
irgend einer ändern fremden Zolllinie anschliessen: Der Grundsatz der Neutralität in Handelssa
chen sei eine Folge der politischen Neutralität der Schweiz, etc. Dabei bliebe,s damals. Im Winter 
1879/80 trat unter dem Einfluss des franz. Nationaloekonomen Molinary in Luzern eine Ver
sammlung verschiedener Industrieller, der ich ebenfalls beiwohnte, zusammen, um die Idee einer 
kontinentalen Zollunion oder dann speziell eines Zollanschlusses der Schweiz an Frankreich zu 
besprechen. Die Versammlung ernannte ein Komite mit dem Auftrag die Sache näher zu prüfen 
und zu betreiben. Der Auftrag ist ungelöst geblieben und die Sache im Sande verlaufen. Die Zoll
unionsfrage war auch in der Bundesversammlung vorübergehend zur Sprache gekommen, aber 
auch da traten wie ich mich wohl erinnere, sofort dieselben politischen Bedenken zu Tage, die 
schon vor 50 Jahren in der Tagsatzung zur raschen Verwerfung jeder Idee einer Zollunion geführt 
hatten. Ich habe seither über diese Projekte keine Reflektionen mehr angestellt, da sie mir im Allge
meinen von vorneherein unausführbar erscheinen.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A. Roth, 
an den Staatssekretär des Auswärtigen Am tes des Deutschen Reiches,

H. von Bismarck

Abschrift
N  Berlin, 15. Dezember 1887

Der Unterzeichnete ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister der 
schweizerischen Eidgenossenschaft beehrt sich, aus Auftrag des schweizerischen 
Bundesraths1 Sr. Excellenz, Herrn Grafen von Bismarck-Schönhausen, Staatssekre
tär des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches, ergebenst folgende Eröffnungen 
zu machen:

Im Laufe des Monats Januar dieses Jahres ist zwischen Sr. Excellenz Herrn Staats
minister von Boetticher, Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, und dem Unter
zeichneten mündlich vereinbart worden, dass, mit Rücksicht auf die dermaligen han
delspolitischen Beziehungen Deutschlands zu ändern Staaten und im Besondern zu 
Östreich-Ungarn, die Weiterführung der zwischen den Delegationen der kaiserli
chen Regierung und des schweizerischen Bundesraths am 1. und 3. November 1886 
eingeleiteten Verhandlungen2 für die Revision des deutsch-schweizerischen Han
delsvertrags vom 31. Mai 1881 vor der Hand sistirt werden solle.

Bei diesem Anlass hat indess der Unterzeichnete die Erklärung abgegeben, dass 
der schweizerische Bundesrath im Hinblick auf die Sachlage in der Schweiz, für die 
Wiederaufnahme der gedachten Verhandlungen als spätesten Termin die letzten 
Monate des laufenden Jahres in Vorschlag bringen müsse.

Mittlerweile ist zwischen der kaiserlichen Regierung und derjenigen von Östreich-

1. Vgl. das Bundesratsprotokoll vom 1 2 .1 2 .1 8 8 7 (E  1004 1/151, N r.6160).
2. Vgl. Nr. 304, A nm . 13.
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Ungarn ein Abkommen getroffen worden, dem zu Folge der Handelsvertrag vom 
23. Mai 1881 bis zum 30. Juni 1888, bezw. auf unbestimmte Zeit pure verlängert 
wird.

So sehr auch der schweizerische Bundesrath geneigt ist, der Situation nach Mög
lichkeit Rechnung zu tragen, welche sich für die kaiserliche Regierung aus diesem 
Aufschub von Tarif-Verhandlungen mit der k.u.k. österreichisch-ungarischen 
Regierung ergiebt, so nöthigt Sie doch anderseits die von der öffentlichen Meinung in 
der Schweiz neuerdings wieder dringend geforderte Reciprocität für den W aren au s
tausch zwischen Deutschland und der Schweiz, nunmehr, in Ausführung oben 
erwähnter Erklärung des Unterzeichneten, die alsbaldige Fortsetzung der in Frage 
stehenden Verhandlungen zu beantragen.

Da jedoch bei der dermaligen handelspolitischen Situation Deutschlands gegen
über ändern Vertragsstaaten die kaiserliche Regierung kaum geneigt sein dürfte, 
diese Verhandlungen auf der unveränderten Grundlage der schweizerischerseits im 
November 1886 vertretenen Vorschläge3 weiter zu führen, so wäre der schweizeri
sche Bundesrath bereit, sich bis auf Weiteres mit einer provisorischen Erledigung der 
beantragten Revision des Vertrags vom 31. Mai 18814 zu begnügen und hiefür das 
Maass der gedachten Anträge noch weiter einzuschränken.

Dieses Provisorium, welches der Unterzeichnete hiemit auftragsgemäss in Vor
schlag zu bringen die Ehre hat, hätte der Form nach, darin zu bestehen, dass ein 
Zusatzartikel zu dem gegenwärtigen Vertrage vereinbart würde, welcher, als integri- 
render Bestandtheil des letztem, mit demselben von den vertragschliessenden Par
teien jeden Tag auf ein Jahr gekündigt werden könnte.

Materiell werden schweizerischerseits, behufs Aufnahme in den vorgeschlagenen 
Zusatzartikel, die nachstehenden Reductionen, bezw. Bindungen des deutschen 
Zolltarifs beantragt.

N os des deutschen Artikel 
Zolltarifs
2.C.1.Ô u. I

2.d.3.

22i; 41.d.7; 
2.d.6: 30.e .2

30.a 
30.d

Baumwollengarn, roh 
über N° 60 

Baumwollengewebe 
rohe, undichte 

Stickereien

Floretseide, ungefärbt 
Rohseidenzwirne, 

ungefärbt 
gefärbt 

Seidenbänder (seidene, 
floretseidene und halb
seidene) «mit offenen 
Geweben»
Beuteltuch

Anträge

Bindung der jetzigen Zölle 
von 30 u. 36 MK.

Bindung des Zolles 
von 120 MK.

Einräumung einer besonderen Position 
«Stickereien», ohne Unterschied des Stoffes zum 
Ansätze von 200 MK. statt 150, 300, 350 und 600 
MK.
Bindung der jetzigen Zollfreiheit.

50 MK. statt 200 MK.
100 MK. statt 200 MK.
Verzollung wie seidene und halbseidene Waaren, 
Position 30.e.l und f zu 800 und 450 MK, statt als 
Gaze 1000 MK.

Zollfreiheit statt Verzollung als Gaze zu 1000 
MK.

3. Vgl. Nr. 304, Annex.
4. AS 1880 -1881 , 5, S. 4 5 8 -4 8 2 .
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N os des deutschen Artikel 
Zolltarifs

20.a. Gewalztes Gold
20.d. Taschenuhren, goldene

silberne 
andere 

Gehäuse ohne Werk 
Werke ohne Gehäuse 

25.0. Käse
21.b. Sohlleder

Anträge

50 MK. statt 600 MK.
0,80 MK. statt 3,00 MK.
0,60 MK. statt 1,50 MK.
0,40 MK. statt 0,50 MK.
0,40 MK. statt 0 ,50, resp. 1,50 MK.
0,40 MK. statt 1,50 MK.
Bindung des jetzigen Zolles von 20 MK. 
Einräumung einer besonderen Position «eichenge 
gerbtes Zahm-Sohlleder» zu 16 MK. statt 36 MK.

Ferner wünscht der Schweizerische Bundesrath von der kaiserlichen Regierung in 
dem provisorischen Übereinkommen als Ergänzung zu Art. 65 des bestehenden Ver
trages folgende Zugeständnisse betreffend den Veredelungsverkehr zu erhalten:

1, Zollfreiheit für Garne zum Zwirnen,
für Seide zum Zwirnen oder Umfärben, 
für Flachs, Hanf und Werg zum Spinnen.

2, Erlass des Nachweises der einheimischen Erzeugung
für Seide zum Zwirnen, Färben oder Umfärben.

3, Gestattung zollfreier Rückfuhr in zerschnittenem Zustande für die in der 
Schweiz gefärbten oder bedruckten deutschen Gewebe.

Diese verschiedenen Anträge, welche schweizerischerseits als das minimum der 
Concessionen betrachtet werden, welche der Bundesrath notwendig verlangen 
müsste, um der weiteren Aufrechterhaltung des bestehenden Vertrags zustimmen zu 
können, sind in den schon erwähnten Conferenz-Verhandlungen vom 1. und 
3. November 1886 von den schweizerischen Delegirten einlässlich begründet wor
den.

Der Unterzeichnete darf daher auf eine weitere Motivirung derselben füglich ver
zichten und erlaubt sich nur noch, betreffend die beantragten Tarif-Ermässigungen, 
bezw. Bindungen die Aufmerksamkeit Sr. Excellenz im Besonderen darauf zu len
ken, dass an der Einfuhr der genannten Artikel nach Deutschland die Schweiz aus
schliesslich oder in ganz überwiegendem Maasse betheiligt ist und dass, nach diessei
tigem Dafürhalten, die kaiserliche Regierung daher kaum durch Rücksichten gegen 
andere Vertragsstaaten verhindert sein dürfte, die gestellten Anträge in Erwägung zu 
ziehen.

Indem der Unterzeichnete sich beehrt, nochmals hervorzuheben, wie in der 
Schweiz die öffentliche Meinung über die Frage der Fortdauer des Vertrages vom 
31. Mai 1881 einer Entscheidung dringend verlangt, ferner, wie es demnach dem 
schweizerischen Bundesrath in der That unmöglich geworden ist, diese Entscheidung 
noch weiter zu verschieben, und wie sehr derselbe daher der kaiserlichen Regierung 
zu Dank verpflichtet wäre, wenn Hochdieselbe durch beförderliche Behandlung vor
stehender Anträge und thunlichst baldige Mittheilung ihrer Entschliessungen die 
Vereinbarung des beantragten Provisoriums in kürzester Zeit ermöglichen würde,

5. Vgl. Nr. 304, Anm. 8.
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benutzt er zugleich mit Vergnügen den Anlass, um Sr.Excellenz, Herrn Grafen von 
Bismarck-Schönhausen, aufs Neue seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versi
chern.

354
E 1004 1 /151

Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 16. Dezember 1887 

6310. Handelvertrag mit Italien

Handels- und Landwirtschaftsdepartement. Antrag vom 14. Dezember 1887

Nachdem laut Mitteilungen der Gesantschaft in Rom Herr Ministerpräsident 
Crispi sich bereit erklärt hat, auf Grund der hierseitigen Note vom 8. dies1 mit der 
Schweiz über einen neuen Handelsvertrag zu unterhandeln, wird auf Antrag des 
Departements folgende

Instruktion 
für die Herren Minister Bavier, Nationalrat 

Cramer-Frey und Ständerat Blumer

beschlossen:
A. Zölle. Da bei der gegenwärtigen Sachlage eine Reduktion der bisherigen italie

nischen Zölle kaum erhältlich wäre, werden die Herren Delegirten ihre Bemühungen 
im Allgemeinen darauf konzentriren, wenigstens einer wesentlichen Erhöhung die
ser Zölle vorzubeugen, also für die neue Vertragsperiode den status quo zu sichern. 
Dieselben werden demnach in erster Linie proponiren:

1. Gegenseitige Erneuerung der Konventionaltarife des jezigen Vertrages mit Ita
lien für die Einfuhr sowohl als für die Ausfuhr, mit Ausnahme von Wermuth.

2. Bindung derjenigen Positionen des Ende dieses Jahres ablaufenden franzö
sisch-italienischen Vertragstarifs, mit welchen wesentliche schweizerische Interessen 
verknüpft sind, hauptsächlich Baumwollgewebe und Maschinen; Italien bleibt hinge
gen für die neue Vertragsperiode im Mitgenuss der Vorteile des schweizerischen 
Konventionaltarifs mit Frankreich2, sowie desjenigen mit Spanien3, deren Dauer 
noch bis 1. Februar 1892 gesichert ist.

3. Bindung der bisherigen italienischen Generalzölle für Baumwollgarn und 
-Zwirn, Tüll, Gaze und Mousseline, Stikereien und Chokolade, wogegen die Schweiz 
ihre bisherigen autonomen Zölle für totes Geflügel, Trauben, Strohgeflechte und 
Hüte binden würde.

1. E 13 (B )/2 1 5 . Für die italienischen Forderungen vgl. Nr. 350 inklusive Erhöhung des Käse-  
zolls. In Ergänzung seiner Instruktion vom 12.11. 1887  (vgl. Nr. 350, Anm . 3) hatte der Bun
desrat Neuverhandlungen gefordert.
2. AS 1 8 8 2 -1 8 8 3 , 6, S. 3 4 8 -3 6 1 .
3. AS 1 8 8 3 -1 8 8 4 , 7, S .234f.
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